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Informationsblatt für Pflegebedürftige zu den Preisober-
grenzen nach der Sächsischen Pflegeunterstützungsverord-
nung 
Stand: 05.12.2024 

Angebote zur Unterstützung im Alltag dienen der Betreuung und Entlastung von Pflegebedürf-
tigen und deren pflegenden Angehörigen. Die rechtliche Grundlage hierfür ist die Sächsische 
Pflegeunterstützungsverordnung. Diese regelt, dass Anbieter ein Anerkennungsverfahren 
durchlaufen müssen, damit Pflegebedürftige den Entlastungsbetrag in Höhe von 131 EUR (bis 
31.12.2024 125 EUR) für diese Angebote einsetzen können. 

Eine Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die Angebote einen bestimmten Stunden-
satz für ihre Leistungen nicht überschreiten. Eine Leistungsstunde umfasst 60 Minuten. Bei 
einer geringeren Dauer der Leistungserbringung reduziert sich der Stundensatz anteilig. 

Ab 01.01.2025 gelten folgende Stundensätze: 

▪ Allgemeine Preisobergrenze: 42,45 EUR 
▪ Gruppenbezogene Angebote: 27,59 EUR 
▪ Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen: 38,11 EUR 

 

In den Preisen enthalten sind alle Nebenkosten inklusive der Anfahrtszeiten. Darüberhinaus-
gehende Fahrtkosten (Sachkosten) können im Rahmen der tatsächlich erfolgten An- und Ab-
fahrt zum Leistungsort auf Basis einer wirtschaftlichen Tourenplanung nach dem Sächsischen 
Reisekostengesetz in Rechnung gestellt werden (0,35 EUR je Kilometer). 

Weitere Kosten wie etwa Servicepauschalen oder zusätzliche Entgelte sind nicht zuläs-
sig. 

Anerkannte Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer können einen Stundensatz 
von maximal 10 EUR über den Entlastungsbetrag abrechnen. Weitere Kosten wie etwa Fahrt-
kosten können in der Nachbarschaftshilfe nicht abgerechnet werden. 
 
Sollte Ihr Anbieter höhere Preise abrechnen, bitten wir Sie, dies Ihrer Pflegekasse mitzuteilen.  

Bitte beachten Sie, dass zugelassene Pflegedienste und zugelassene Betreuungsdienste 
auch noch eine andere Möglichkeit haben, den Entlastungsbetrag abzurechnen. Neben der 
Preisobergrenze können sie die erbrachten Leistungen auf Basis des mit den Pflegekassen 
geschlossenen Versorgungsvertrages im Rahmen einer Vergütungsvereinbarung für verschie-
dene Leistungskomplexe abrechnen. In diesem Fall findet die Sächsische Pflegeunterstüt-
zungsverordnung keine Anwendung. Das bedeutet, es kann bei zugelassenen Pflege- und 
Betreuungsdiensten mit der Abrechnung über Leistungskomplexe auch zu höheren 
Preisen kommen. 
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